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Ratschlag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Umgestaltung der Tramhaltestellen in 
der Austrasse im Zuge von Sanierungsmassnahmen 
 

21.0159.02, Bericht der UVEK vom 23.05.2022 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 21.0159.01 vom 2. März 2021 sowie in den Bericht der Umwelt-, Verkehrs- 
und Energiekommission Nr. 21.0159. 02 vom 18. Mai 2022, beschliesst:  

 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 14‘613‘000 für die Reduktion von ÖV-Behinderungen und den 
hindernisfreien Ausbau der Haltestellen gemäss BehiG, für die Verbesserung der 
Streckenführung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, für die Aufwertung des Strassenraums, 
bewilligt. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf:  

 

- Fr. 1‘655‘000 für die Umgestaltung des Strassenraums zu Lasten der Investitionsrechnung 
des Bau- und Verkehrsdepartements, Investitionsbereich 1 „Stadtentwicklung und 
Allmendinfrastruktur“  

- Fr. 3‘399‘000 neue Ausgaben für die Anpassungen der Gleisanlagen als Darlehen an die 

BVB  

- Fr. 617‘000 neue Ausgaben für die Anpassungen der Haltestelleninfrastruktur als Darlehen 
an die BVB  

- Fr. 1‘722‘000 einmalige Ausgaben für den Tramersatz zu Lasten der Erfolgsrechnung des 
Bau- und Verkehrsdepartements, Globalbudget Öffentlicher Verkehr  

- Fr. 1‘130‘000 für die Erhaltung der Strasse gemäss heutigen Strassenstandards zu Lasten 
der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Investitionsbereich 
„Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur“, Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung 
Infrastruktur Strasse  

- Fr. 952‘000 für die Erhaltung der Abwasserableitungsanlagen gemäss heutigem Standard 
zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, 
Investitionsbereich „Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur“, 
Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung Infrastruktur Abwasserableitungsanlagen  
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- Fr. 442‘000 für die Anpassung der Lichtsignalanlagen zu Lasten der Investitionsrechnung 

des Bau- und Verkehrsdepartements, Investitionsbereich „Stadtentwicklung und 
Allmendinfrastruktur“, Rahmenausgabenbewilligung Erhaltung Lichtsignalanlagen  

- Fr. 4‘186‘000 für die Erhaltung der Gleisanlagen zu Lasten der Rahmenausgabe Erhaltung 
Gleisanlagen als Darlehen an die BVB  

- Fr. 510‘000 für den Einbau von velofreundlichen Gleisen an den drei Kaphaltestellen1 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 

 

Ablauf der Referendumsfrist: 6. August 2022 

                                            
1 Vorbehältlich eines positiv ausgefallenen Praxistests an der Bruderholzstrasse. Ansonsten wird auf den Einbau des 

velofreundlichen Gleises verzichtet und die Ausgabenbewilligung um diesen Betrag gekürzt.  


